	Firma:
	Betriebsanweisung
Ladebrücken
	Stand: TT.MM.JJJJ

	
	Anwendungsbereich
	

	Betrieb:
Arbeitsbereich, Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Einsatz von Ladebrücken zum Be- und Entladen von Fahrzeugen

	
	Gefahren für Mensch und Umwelt
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	Abstürzen von Personen und Flurförderzeugen
Quetsch- und Scherstellen zwischen Ladebrücke und Fahrzeug
unkontrollierte Bewegung der Ladebrücke
Ausrutschen, Stolpern und Stürzen

	
	Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln
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	nur gemäß Auftrag und Befähigung nach Unterweisung bedienen
Schutzschuhe tragen
Ladebrücke nur mit der zugelassenen Tragfähigkeit belasten
werktägliche Sicht- und Funktionsprüfung durchführen
Ladebrücke nicht gemeinsam mit der Fahrzeughebebühne verwenden
Ladebrücke richtig auf dem Fahrzeug positionieren und für eine sichere Auflage auf der gesamten Breite sorgen
zu beladendes Fahrzeug mit Unterlegkeilen gegen Wegrollen sichern
vorzeitiges Abziehen des Fahrzeugs von der Ladestellen verhindern
abgestellte ortsveränderliche Ladebrücken gegen Umstürzen sichern
beachten, dass die nutzbare Breite der Ladebrücke mindestens 1,25 m betragen muss und die maximale Neigung der Brücke 12,5% betragen darf
Verkehrswege freihalten und keine Waren auf Verkehrswegen zwischenlagern
Verschmutzungen entfernen, um Rutschfestigkeit zu erhalten

	
	Verhalten bei Störungen und im Gefahrfall
	

	
	defekte Ladebrücken nicht weiter benutzen
Führungskraft (Name) informieren (Telefonnummer)

	
	Verhalten bei Unfällen – Erste Hilfe
	Notruf: 112

	[image: Rettungszeichen "Erste Hilfe" (E003) gemäß ASR A1.3]
	Erste Hilfe leisten:
Erste-Hilfe-Einrichtungen: (Was ist wo?)
Ersthelferinnen und Ersthelfer: (Namen, Telefonnummern)
(Notrufnummern)
ggf. besondere betriebliche Erste-Hilfe-Maßnahmen: (Was?)
Erste-Hilfe-Leistungen dokumentieren

	
	Instandhaltung, Entsorgung
	

	
	regelmäßige Prüfintervalle (Welche?) einhalten
Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten nur durch beauftragte Personen durchführen lassen


Datum, Unterschrift

Dieses Muster muss an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden. Die Versicherten sind auf Grundlage der Betriebsanweisung zu unterweisen.
image3.png




image4.png




image5.jpeg




image1.png




image2.png
A





